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�r. 1) Urkunde über die' Veränderung der· Evan
gelischen Kirchengemeinden Abtshagen 
und Brandshagen (Kirchenkreis . Grim
men) sowie Elmenhorst (Kirchenkreis 
Franzburg) 

Auf Grund des Art. 7 Ahs.. 2 in V erbi:Ildung mit 
Art. 80 A:bs. 1 unid .2 der Kirchenordnung v,om 2. Ju,.; 
ni 1950 wird nach Anhörung der Beteiligten fol
gendes bestimmt, 

§ 1
Die Evangelischen der Ortschaften Kakemehl und 
Windebrak werden aus dei: evangelischen Kir.chen
gemeinde Elmenhorst, Krchenkreiis FranroUTg, aus,
gemeindet und in die evangelische Kird11engemeinde 

. Aihtshagen, Kirchenkreis Grimmen, eingegliiedert. 

§ 2
Di,e Evangelischen · des Ortsteils Neu-A'hre.ndaee bei 
Zarrendorf werden aus der evangelischen Kirchen
gemeinde Branidshagen, Ki rchenkreis Grimmen, aua
gemeindet und in die evangelische Kir,cbien8emeinde 
Elmenoorst, Kirchenkreis Fra,mbmg, eingegliedert. 

§ 3
Diese Urkunde tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1696 
in Kraft. 

Greifswald, den ll. Januar 1966 
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D. K ru:mmacher

L. S.
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Nachstehend wird die 2/Uffi 1. Januar 1966 in Kraft 
tretende neue M�ldeordnung vom 15. 7. 1965 ;nebst 
AoordnlUl}g vom 16. 7: 1965 über die :Erfüllung 

der Meldepfliicht (GBl. II Nr, 109/1965 S. 761-767) 
Z'i.l·r K,enntni>S gebrncht. Vom gleichen Zeitpunkt ab 
treten d1e in tmser,em Amtsblatt Nr. 5/1962 S. 52 
Nr. 2 mitgeteilten Melde-Besti1!1-mungen außer Kraft. 

Im .A!utrage, 
Dr, Kays,e r 

Verordnung 

über ,das. Meldewesen 

in der Deutschen Demokratischen Republik. 

- Melt/e,prdnung -
<MOJ 

Vom 15. Juli 1965. 

2iur Neuordnung des Meldewesens wird folgendes 
v-er.ordnet:

I. 

Allgemeine Bestimmungen 

: §. 1 1 

Um/ ang der Meldepflicht 

(1) P,er-sonen, die · .si,ch in der De'IJ.ts1che n Demo.
kr atisch.en Republik aufhalten, Slind riaJCh den Be
stimmung,en dies.er Verordnung meldepflichtig. 
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(2) D1e Bestimmung,en über die Wohnraumlen
kung werden voh der Erfüllung der Meldepflicht 
nicht berührt. Von der Erfüllung der Meldepfliicht 
kann kein Anspruch auf W,ohnur.tgis,ZJuteihm,g ab
geleitet werden. 

(3) Wohnung im Sinne dies.er Verordnung ist
j,eder RaUIIIl, der zum Woh11:en oder Schlafen ge
nutzt wird. 

§ 2
Befreiung von der Meldepflicht 

(1) Von der Meldepfücht ,sind befreit:
1. AU!sländer, die im Besitz eines �om Ministe

rh.llm für Auswärtige Angelegenheiten der
Deuts,chen Demokratis,chen Republik aiusge
st,ellten Dipl,omatena'lLsweis,es, K,onsularnus
wei:ses oder eines Ausweiises für ni,chtdiplo
matrS:che Mitarbeiter sind;

2. Ausländer, die in ihren Pässen ei'nen Re
gistriervermerk der Pr,ot,okollr1bt.eHung des Mi
nisteriums für Auswärtige Angel,egenheiitien der
Deuts,chen Demokratis,chen . Republik haben.

(2) Der Minister des Innern und Chef der Deut
schen Volkspolizei kann anordnen, daß al]Cfl. an
dere Pen.onen vion der MeLdepfli,cht hefr:eit wer
den. 

(3) Der internatsmäßige Au:ferufüalt in Kaseir
n;en und Schulen der bewaffneten Organ,e der 
D;euts,chen Demokratis,chen Republik is•t nicht mel
depfüchtig. 

§ 3
Meldepflichtige Personen 

(1) Die Meldepfli,cht ist persönltch zu, erfüllen,
wenn nkht die Vertretung nach den Besümmun
gen dieser V,ewrdruurug gestattet ist. 

(2) Für Kinder bis Zl]m v,ollendeten 14. Leihens
jahr hahen die Eltern . ode.T andere Erzi,ehungs
pfliichtige, für Entmündigte hat der gesetzhche 
Vertreteir die Me1depflkht zu ,erfülLen. Befinden 
si,ch diese Meldepflkhtig,en nicht an dem Ort, .an 
dem die Meldung vmzunehmen ist. oder sirnd s1e 
v•erhindert, deir Meldepfli:icht · nachzukommen, s,o 
obliegt die MeldepfHcht dem W,ohnurngsge!her. 

(3) Di,e Leiter der Gemeinschaftsunt1eirkürnfte von
Betdeben, Universit,ät,en, Ho,c'h-, Faich- und lngec 
meursdmlen, S.chul,en von Betrieben und staatH
chen Einri,chtrung,en sind berechtigt. für Bürger der 
Deutschen Dernokratis,chen Republik. die in, di,esen 
Unterkünften Wohnung nehmen, di,e Meldepfli,cht 
na,dl( § 7 1up,tl § 8 zu •erfüUen. 

(4) Ist dre nach den Bestimmungen rues,er Ver
ordnung zur Vertreturng berecihügte P,ers,on nkht 
in der Lage, di,e für die Erfüllung der Melde
pflicht ·erforderlkhen Auskünfte zu erteHen,, kainn 
verlangt werden, daß Urkun,den vorzul,eg,en sind 
oder der MeldepfHchtig,e persönlich ,erscheint. 

§ 4
Erfüllung der Meldepflicht 

(1) Die Erfüllung der Meldepfüc!ht hat bei den
in di:eser Verordnung genanntem Di,enststeUen der 
Deutschen V,olkspolizei zu erfolgen. 

(2) Der Minis'ter des, Irmem und Chef der Deul
s,c'hen Volks,politzei kann anordnen, daß die Mel
depfli,cht auch bei anderen D1enstst,eUen erfüllt 
werden kann. 

§ 5
Vorlage der Ausweise bei der Erfüllung 

der Meldepflicht 

(1) Bei der Erfüllung der Meldepfücht ist der
Persona1auswei,s mit v,orzulegen. Lassen steh Per
sonen vertreten, s,o s,ind · fhr� Persona1arusweiis,e mit 
v,orzu1egen. 

(2) Personen, die na,c'h § 10 meldepfhchtig sind,
müssen die zur Einreis,e UJnd zum Aiu:fenthalt ,n 
der Deuts,c'hen Demokratischen Republik erfor
derHchen Pässe oder Ausweise und die fürn,ei,s,e
genehmigungen vorlegen. 

§ 6
Bestätigung über die Erfüllung der Meldepflicht 

Diie Erfüllung der Meldepfli,cht ist nach § 7 ,und 
§ 8 1m Pers,onalau,sweiSI, nach § 9 mit einer B�
s,cheinigung und na,ch § 10 im Paß, in einer Ein
lag1e zum Paß oder in der Eirnreiseg,e:rnehmigung
dur,ch di,e Deuts:che Volkspolizei zu bestätigen.

II. 

An- und Abmeldepflichten 

§ 7
H auptw.ohnung 

(1) W,er eine Wohnwng bezieht, hat skh binnen
7 Tag,en he� der für den Aufenthaltso.rt zustän
digen Meldestelle der Deutschen Volkspoliz.ei oder 
dem Volkspolizei-Kreisamt anzumelden. 

(2) Neugeborene brauchen :ni,cht angemeldet wer
den, wenn s1e nach der Geburt in der elterliichen 
Wohnung Aufnahme finden. 

(3) Wer au,s einer Wiohnung auszieht, hat si.dh
spätestens am Verzugstag unter Arugahe der neuen 
Wohnung b2Jw. des zukünftigen Aufenthaltes bei 
der für den Auienthaltsmt ·zuständigen Me1dest�l1e 
der Deuts,chen Volkspolizei oder dem Volkspoli
:zei-Kreisamt abzumelden. 

(4) Meldepflichtigie Personen kö.nne:n sich bei
der An- und Abmeldung durch einen aJusweis
pflichtig,en Haushaltsangehörigen vertreten las.s,en. 

(5) Bei W,olmungswechs,el innerhalb des, Berei
.ches eirnes Volkspolizei-Kreisamtes und innerhalb 
der Hauptstadt der Deutschen Demokratiischen Re
publik bedarf es keiner Abmeldung. 

(6) D1e Deuts,che V,olkspolizei ist verpfli,chtet,
Pernonen ,abzumelden, die ihr,e Pfli,ciht 2JUr Abmel
dung nach Abs. 3 unterlassen 'ooben. 
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§ 8

Nebenwohnung 
(1) Personen, ; diie n,ac'h § 7 gemeldet sind und

aJus Gründen der Berufaaiushildung, Bernfaaus
üb111ng -oder des Srudi.ums ,eine Nehenwohnnmg be
ziehen, haben sich .. am , Ort der Nebmwo'hnung 
anrumelden, soweit hi,c'ti.t Aufeiit'hialt . nach § 16 
genommen . wird. 

(2) Personen, di-e na.ch § 7 gemeldet s.ind und
eine Sommerwohnung als Nebenwohnung nutzen, 
haben steh am Ort der NehenwohI]ung aruzumcl
den. Die Som:merwo'hnung gilt. dann' 'als . Neben
wohnung, wenn. sie im Somm,er anstelle det Häiupt
wcihnn,mg vorwiegend zum Aufenthalt genutzt wird. 
In Zweifelsfäl1en erits,cheidet über e1ne Anmelde
pflicht im . Sirine dieser . Best.immoog , di�' Dt;uische
Volkspoliz,ei. · 

· · 

· (3) Für das Beziehen und das · Aus,ziehen aus
einer Nebenwohnung gel toen d1e Bestimmum� des 
§ 7.

§ 9
Besuchsiveiser"-Aufenthalt 

(1) Wer nach § 7 gemeldet ist und sich län,ger
als 30 Ta'ge hesuchswdse bei V,erwandten oder 
Bekannten aufhält, . die nicht 'gewerbsmäßig Gäste 
beherhergei1, hat sich· innerhalb di,eser 30 Tage bei 
der Meldestelle der· Deutschen· V olkSip,olizei. wenn 
steh an di.esem -Ort keine Meldestell,e biefirudet, 
beim AbsclmittsbevoUmächtigten der· Deutschen 
Volkspoli:zlei be'suchsw,eiSe anzumelden und •.vor der 
Abreise ahzumelden .. · 

(2) Bei der hesu,chswei.sen An- · i.md ·· A,bm�ldung
kann der Meldepflichtige. .durdt eine aus:,v�is-

. pfli.chtige Person v-ertr�tl!Il werdeTu ' . . 
(3) Ob.ersteigt der bes'll!cih.sweiise Aufenthalt .c;li,e

Oauei; von 6 Monate.QJ, so tritt di,e . Mel(lepflicht 
nach § 7 ein. Wird die'.· bis}i,�rige Wohnung·. bei
behalten, ist bei der Erfüllung · der M-eldepfli'cht 
besonders darauf zu verweisen. 

· · 
,, 

§ 10
' ,  ' 

Meldepflicht für fersone.n,, d�e in di-e, Deu.tsche 
Demokr.atische Rep.ublik einreisen 

(1) Personen, die in die Deutsche Demokratische
Republik eimeis!!n, und·,nkht na.ch § .7, gemeldet 
· sind. haben skh .an jedem A'tllfenthaltsort binnen
24 Stunden· persön:Hch bei =dem 'für den. Aufent
hafrsort zuständigen V,olks,polizei.:.Krcisamt ariw
melderi untl' v.or der Abreise wiediet . 'ab.z.umeiden.

\2) ß_ü;�� · d�r, [)e�t��h�n::.P.e?I��z:�\tsc���.- Jle
pub1if,. d,1e i,hren, ,st�ndigen,:W�h11#g i� Aus1�d 

. bial?en,,;:und ,Auslänq�
r, 

dil,e _ajd,t ,:nach f7, �.�m
.
el�

.d1rt ',sii:;ip., hqben,, (i\e' �i:i� Jl�� 4-�weJ4,epfl�q�t; ip.
it

der: 1 A,:i;i.rr,11:lching am, .ierst�Q:, :4.\lfe1;1Jha;l.tw�t ,e,rf�lli. 
·.o).'Für, P:ersonen;,' diie' aiuf ·Einladung, sta,atli
cher Organe iund ,fosti-tuti,on,e,u, oder' gesdls,chaftli

·cher •Ür'ganisattonen· ·oder..·,als'. -T'ffl.uisteil' :int,;die
Deutsche Demokratische Repu'Blik, einreisen; . ka,nn 

cHe Meldepflicht v,on dem einlaideJ]c1en bzw, be
treuenden staatlichen Organ:, der InsjJt,urtJon. oder 
geselli:·cha.ftlichen Organis,aüon erfüllt werden. 

(4) Für 'Personen; die ih. gewerbsmäßig-eh. oder
gemeinnfüzigen Beh�rherg,urngsstätt,en (z; · B. Hotels, 
Gasthöfe, Fremdenheiine; Gästehä!u,se:r) sorWie in 
Einrkhtiung,en von , Religoons,gemeinsicha.ften Auf
enthalt. 11ehn1,ern,. kann die MeldepfHcht dmd1, den 
Lei(er der Beherhergiu,ngsstätt,e , erfüll{ w,erden. 

(5) Tritt die Melciepflicl].t nach § ?; ein., , ist
di-ese .d�r-ch _die : einreisenden P.ersonen, zu erfüilen.

§ 11
Meldepflicht bei Wehrdienst 

(1) Personen, dile zum aktiven Wehrdienst oder
Wehrersatzdienst (Wehrdienst) ,einberufen bzw. ein
gestellt werden, haben :;id1. unter Vorlage des• Ein
berufungsbefehles b.zw. Binstellu.ngsbescheides und 
des Wehrpasses zu� Wehrdienst abzu1nelden und 
nach Beendigung des Wehrdienst.es hinnen· 7 Ta
g,en anzumelden. ·Bei der Abmeldung ist der Per
sonalausweis für dfe · Zeit · der Ableistung des 
Wehrdienstes abzugeben. 

(2l Liegen zum Z:eitpünki . der Ahm�ldung zum 
Wehrdienst oder während d(!s Wehrdienstes die 
Vmauss,etzungen des § 7 v,or, so .s:incl die skh 
daraus -ergehendei'l . P�khten unalihängig von der 

. Abineldung zum, Wehrdiienst zu erfüllen. 

§ 1�
Meldepflicht für Binnenschtf fer 

. (1) F:Ur Binnenschiffer und deren Haushalts,an,
gehörige,, .cHe kei�ie. Woltr1lmg .an tand hah�n. gilt 
da,a Schiff _als Wohnung, . . ' _

.
· . . . .•

(2) Für Binnens·chiffer. Und deren Ha,ushaltsan
gehörige, di-e., eine Wohni.mg an Land hahen und 
dort na,ch' § 7 gemeldet sind, gilt das Schiff als 
Nebenwohnng gemäß § 8 Abs. 1. 

ßi Bi�nenschif:f�r und der�.n lia�shaUsangehöri
ge können fhr,e l\1eldepfücht auch bei der für den 
nächsten 'Anlegeort zuständigen Meldestelle. der 
Deutschen' Völkspofirei erfiiVen'. 

/ ' II-1. ' :'

Besondere Meldepfl(chlen 

" .. ' '

; '§ '13 '· 
. ' t:'•.: ') '! 

;'Neb.enmeldepflich� .. 
(1) Außer den 'zur' : An- ', urid I Abm,d1dung'' Ver-

pflichteten. �ind. 
1 ,: , 

L ·der'"Eigentümel";".Jlesit2Jer oder. Verwalter ei
n,es Hauses für ,aHe Hausbewohner., .mit 'denen 
,ein Mietverhältnis best-eht; 

2. der Wohn��gsgebei-. für ?ie bei ihm wohnena
., den_,.pder: si,ch �uchs,we1,&,e ,aufhal�ndep. Per-

3. der Leiter ein,er Gem.einschaftsumterkunft für
. · .i,;:di,e.,.in .,der. ,{Jnterkunft,. woihnen,�ep., Pers,cmen

nebemneldepfli{;'htig: , . · · 
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(2) Der .. · Meldepfli,chtige hat nach A,blaruf der
Mel.defristen zu prüfen,. ob di,e JJ,estätigung .der 
Deutschen Volkspoli�,ei über die Erfüllung der 
Meldepflicht nach § .& vorliegt. Wurde der Melde
pfli.cht · ni<:ht nachg,ekommen, ist die zuständige 
Di<enstJstelle der Deutschen Volkspoli2Jei innerhalb 
· von 3 Tag,en zu verständig,en.

(3) Die Nehenmeldepfli.cht kann v,on einem Ver
__ treter erfüllt werden, wenn der Nehenme1dtepflich� 
tige verh,jndert ist oder wenn er. infolg,e des Um
fanges der zu er{üllenden Meldepflichten diiese 
nicht persönlich erfµllen kann. 

Führung von Hausbüchern 

§ 14
(1) Haüshücher sind. zu führen
1. in Gemeinden über 5000 Einwohner in jedem

Haus;
2. in j,eder Gemeinscha,ft,sunterkunft, unahhän,gig

v6n der Größe der Gemeinde, In Gemein
schaftsunterkünften kann anstelle des Haus
buches eine ,Kartei geführt werden, welche diie
gl,eichen Angaben wie das Hau,shuich ZUJ ent
halten hat.

(2)· ZUr Führm;,g· der Haru.sbüchei; sind die Ei
gentümer, Besitzer oder Verwalter eines Hauses 
bzw. die von ihnen Beauftragten verpflichtet. In 
Gemeinschaftsunterkünften obliegt di-es,e Pflicht 
dem Leite� dieser Unt:erkunft. 

(3) Di.e Chefs der Bezirksbehörden de-r Deut
schen Volkspol�zei können, wenn es zur Gewähr
leistung der öffentHchen Ordnung ·und Skherheit 
erforderlich· ist, verfügen, daß in einzelnen Ge
meinden unter 5000 Einwohner oder in OrtsteiLen 
solcher Gemeinden Hausbücher zu führen s,ind. 

(4) · Die Leiter der Volkspolizei-Kreisämter kön-•
nen verfügen, daß 

1. für. einze1ne Häuser in Gemeinden über 5000

Einwohner die· Pflicht zur Führung von Haus
büch�rn entfällt;

2. für mehrere Häuser ein gemeinsames Haus
buch zu führ.en ist.

(5) Als Hausbuch Slind :nur dte vom Ministerium
des -Innern ;herausgegebenen Vordrucke zu verwen
den .. Der Verlust des Haus-hucnes iist 'der Deut-
schen Volkspolizei zu melden. 

(6) Das Hausbuch ist nur den Sicherheitsorg;a
nen. und .;mderen cl,a.zu et�ächtigten .PersOIOOil a.uf 
Verlangen · vorzulegen; 

§ 15
(1) In das Hausbuch haben sich unter Vor1age 

der im § 5 • genannten Dokumente eintra!ffl zu las
sen: 

l; PerSOO:ellll, die. �eh § ·?und § -8 meldepflich
tig sind, b;l,nerhAlb von. 7 Tagen.i 

2. Personen, di,e nach § 7 gemeldet sind und
sich 1äng,er als 3 Tage bei V erwa:ndten oder
Bekannten, di.e ni.cht gewerbsmäßig Gäste be
herbergen, besuchsweise aufhalten, inner.halb
der ersflen 3 Besuchstage;

3. Personen, die nach § 10 meldepflichtig sind,
innerhalb von 24 Stunden.

(2) Neugeb011ene sillld ebenfalls in das Haus
buch: einzutragen. 

(3) Beim Ausziehen aus, einer Wohnung ist die
neue Wohn-anschrift im Ha.ushttch eintragen zu 
lassen. 

(4) Bei Namensänderung ist eine Neueintragung
der betreff enden Person im HaWibu.ch vornehmen 
zu lassen. 

(5) Die im Hausbuch eing,etragenen Personen
haben di,e Rtchtigk,eit der Angaben im· Hausbuch 
durch ihre Unt•erschrift zu bestätigen. 

§ 16
Kurzfristiger Auf enthalt in Gemeinschaftsunter

künften 

' (1) Für PerS<Onen, diie nach § 7 gemeldet sind 
· und einen Aufenthalt in einer Gemcin.schaftsunter
kunft von Betrieben, Universitäten, Hoch--, Fach-
oder lngeni,eurschulen,, Schulen von Betnehen 'Uild
staatlichen Einrichtungen bis zu s,echs Monaten
nehmen,, haben die Leiter di-�ser Gemeinschafts�
unter�ünfte die An- und. Abmeldung innerhalb
ron J Tagen zw erfüllen. Die Leiter von Gemein
schaftsunterkünften können sich bei der Erfüllung'
der MeLdepfli.cht vertreten lassen,, wenn sie ver
hindert sind ,oder wenn sie infolge des Umfanges
der zu erfüllenden Meldepflichten diese nicht
persörui.ch •erfüUen kötmen.

(2) Ubersteigt der Aufenthalt die 'Dlliuer von
6 Monaten. tritt die Meldepflicht nach § 7 oder
§ 8 -ein.

(3) Die Leiter der Volkspolizei-Kre.isoämter ha
ben zu verfügen, in wel.cher Form, zu welchen 
Zeiten und bei welcher Dierultstel1e der Deut
schen V:Olkspolizei die Meldung zu erfolgen hat 

§ 17
Aufenthalt in. BeluJrbiergungsstä.tten 

(1) Leiter oder Inhaber von Unternehmen.. die
der gewerbsmäßigen aper gemeinnützi:gien Beher
bergun,g dienen (z. B. Hotels., Gasthöfe, Fremden
heime, Gästehäuser), sowie die. Leiter der Einrich
tungen von Religionsgemeinschaften .smd verpflichr
tet. · ein Gäst-e-verzei.ehn.is über die . beherbergten 
Personen zu führen. und diese niit dem Melde-

. schein der· · Beherhergungsstätten der Deutschen
Volkspolizei zu melden. Die ausgefüllten Meilde
scheine sind mit den Angaben im Per.scma1ausweis 
auf ihre . Obereinstimmung zu prüfe111. Die Mel
dung hatjnnerhalb wn 1.2 Stunden nach dem Ein-
treffen. des Gastes zu erfo.lBen. 
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(2) Für Ausländer, die noch keine Aufenthalts
berechtigung der Deuts.chen V,olksp,olizei oder kei
nen Registri,ervermerk der Pmtokollabt,eilun,g des 
Minist,eriums für Auswärtige Angelegeniheit,en be
siwen, ,sind der Deutschen V,olkspolizei mit dem 
Meldes,chein der Beherhergung1ss,tätten g1eichz,eitig 
dte Päs.se ,oder Ausweise und die Einr,ei,s,egienehmi
gungen v,orzulegen,. 

(3) Di,e Deuts.ehe V,olkspolizei is,t unverzüglich
zu v,ersfändigen, wenn die Vorlage des Ausiw,eis,es 
oder das Ausfüllen des Me1d:escheines v,erw,eigert 
wird oder andere, als die im Abs. 2 genannten 
Gäste, die nkht nach § 7 gemel'det s,illld, Aufent
halt nehmen. 

(4) Di,e zur Meldung verpflichteten Personen
können sich bei der Erfüllung der Meldepfliicht 
v,ertreten lassen, wenn sie v-erhindert sind oder 
wenn sie infolge des Umfaii,ges der zu erfüllenden 
Meldepfli,chten diese nkht pers,önlkh ,erfüllen kön
nen. 

(5) Di-e Leiter der V,olkspolizei-Kreiisämter ha
ben zu verfügen, zu wekhen Zeit,en und bei wel
cher Dienststelle der. Deutschen V,olkspoli.zei d1e 
Meldung zu erf.olgen hat. 

(6) Für Ausländer, die einen v;om Ministerium
für Auswärtige Angelegenheiten der DeutsdJJen De
mokratis,chen Republik ausgestellten D,ipl,omaten
auswei,s oder Kionsularausweis be.s,itzen, sirud keine 
Me1desc'hei-ne der Beherherguingissfätten auslllufül-
1en. Ober di,ese Au,sländer ist ledigli.ch im Gäste
v,eizei,chnis Nachweis zu führen. Für Ausländer, 
die einen vom Ministerium für Auswärtige An
gelegenheiten der Deutschen Demokrati,srehen Re
publik ausgestelJt.en Ausweis für nidüdiplomati
sche Mitarbeiter hesrtzen, sind· Meldescheine der 
Beherbergungsstätten aus,zmfüllen. 

· (7) Den Leitern von Zimmernachweisen .obHegt
die Meldepflicht nach den Abs(itzen 1 bis 6 bei 
Einweisungen in privat,e Unterkünfte. Die Pflicht 
. zur Führung des Gästev-erzei.ohnisses hat der Zim
m,ervermi,eter. 

(8) Di•e Leit,er der Volkspolizei-Kreisämter kön
TI'en durd1 Verfügung die MeldepfHoht naich den 
Absät21en l 'b',i,s 6 au-eh .auf ander,e Personen, die 
R•eisende · oder Er'holungs,uchende beher'biergien, ausr 
dehnen. 

(9) Ubersteigt der Aufenthalt die Dauer von.
sechs Monaten, · tritt di,e Meldepflicht na,ch § 7 
oder § 8 ein. Wird di-e bisherige W,ohnung heibe
hahen, ist bei der Erfüllung der Meldepflicht 
nach § 7 besonders darauf zu v,erweisen. 

§ 18
Meldeschein der Beherberg.ungsstl!tten 

(1) Der Meldeschein der Beherbergungsstätten
hat dem als Anlage beigefügten Muster zu ent
sprechen. 

(2) Für j,ede Person muß ein MeMeschein ausge
füllt werden. Für Ehepaare genügt ein _gemeinsa
mer Meldeschein. Kinder unter 14 Jahren sind ih-

rer Zahl nach auf dem Meldeschein desj,enigen 
•einzutragen, in dessen Begleitung s,ie skh hefin- ·
den.

(3) Dte beherb,ergten Personen hahen den Melde
schein persönlich zu unterschreiben •und sich mit
dem im § 5 genannten Dokument ,aus,ziuwei.s,en.
Bei Ehepaaren genügt die Unterschrift eines, Ehe
gatten.

(4) Bei · der Beherbergun,g von T,ouristengruppen,
deren Reiseteilnehmer nach § 7 gemeldet sin:d .
uind di-e von staatlichen Organen, lnsütuti,onen
oder gesells,chaftlichen Org,anisatiionen betr,eut wer
den, genügt es, wenn der Leit,er der Gruppe für
s,eine Person den Meldeschein ausfüllt und die
Reiseteilnehmer zahlenmäßig angibt. Diie gl,eichen
Eintragungen sind im Gasteverzeichnis vorzuneh
men,

§ 19
Gästeverz,eichnis 

(1) Das Gäst·everzeichnis · ist in Buch-, Block-,
Listen- oder Karteiform zu führen und hat die im 
Meldeschein der Beherbergung,sstätten (Anlage) �t
hahenen Angaben nachzuweisen. 

(2) Das Gästeverzeichnis ist den Siicherheitsor
ganen auf Verlangen zur Einsichtnahme vorzule
' gen. Die Eintragungen sind drei Jahre nachzuwei
sen. 

§ 20

Aufenthalt in Ferienheimen und Jugendherbergen 

(1) Die Leit-er von Ferienheimen der g,esells.chaft
lichen Organisationen, staatlichen Organe, lnsti,tu
tionen und Betri,ebe sowi!e von Jugendherhergoo 
und anderen der Touristik, dem Sport und Wan
dern dienenden Unterkünften sind verpflichtet, 
über alle beherbergten P,ersonen ,ein Gästev,erzeich
nis nach § 19 Abs. 1 zu führ·en. Das gleiche trifft 
für Vertragspartner di,es,er Einri-chtu[]Jgen zu . 

(2) Bei Wandergrlllpp,en der Pioniemrganisaiion
,.Ernst Thälmann" genügt die Eintragung der P.er
sonaHen des Ptoniierleitera. 

§ 21
Aufenthalt in .Sch.ul,en 

Die Leiter der Schulen von Partei,en und Mas
scnorganisatiionen haben über alle internatsmäßig 
untergebrachten Lehrgangsteilnehmer ,ein V,erzeiich
nis nach § 19 Abs. 1 zu führen. Nichtinternats
mäßig untergebracht,e Lehrg.aI11gsteilnehmer s,ind 
nach § 7 ode_r § 8 meldepfüchtig. 

§ 22
Auf enthalt in Einricht.ung,en 

'des Gesundheitswesens 

( 1) Di•e Leitter von Eindchtu;ngien des Gesund
heitswes,ens sind verpflichtet, über alle staüonär 
aufgenommelllen Personen ein V,erz,eidm.is in der 
im § 19 Abs. l bezeichneten Art zu führen,. 
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(2l Personen übier 14 Jahre, die· kein,en oder 
kei·nen gültigen Personalau�weis· der DeuMChen De
mokratisdten Republik besitzen, .sind der Dbut
s,ch�n VolkspQHzei sofort zu melden. 

' ' ' • •  i • • •  

(3) Die ·Leiter von· Einrkhtung•en des Gesund
heitswesiens kön.n,en .sich' bei , der Erfüllung der 
Meldepflicht v-ei:'treten lassen; wenn 'sk . verhindert 
sind oder wenn s1e infolge des Umfanges der zUJ 

. -erfüllenden ,·Meldepfü�:1:itm.. di.e,se. nicht -�rsönlkh 
· erfüllen.· kön.nen. ·- · · 

'
§'23

. Auf enthalt auf Zeltpliitzen 
(1) Personen,: die �ach § '7. gemeldet ·sind und

auf Zeltplätzen Auferithalt nehmen, haben sich 
bei dem Beauftragten des für den ZtLplatz zustän
digen örtlichen St&atsm::gans umgehen,d, spätestens 
am Vormittag des _nach dem Eintrdfen folgenden 
Tages, zu melden: Sie · kön:nen sich bei der Er
,füllµ-ng di,eser Meldepfüc.ht durch ,eine ._aus-weis
. pfür:ili.tige Person · :v,ettr_eten la.s.seru DuTch die zu
ständigen öttli.�_hen Staatsorga,ne s.incl Vor�usset
zungen zu sclt-aff eI:I, ·· daß di>E: . MeLdepflicht ' auf 
dem Zehplatz oder in dessen. u:n:mittelbarer Nähe 
erfüllt werden: kann. · 

t2f .Von den für. Zeltplätze zustij.rn;l\gen ör;t
Hchen Staatsorganen ist ,ein Gästeverzeichnis nach 
§ 19 Abs: 1 zu führen, in das alle nach Abs. 1
meldepfhchtigen Persone� einzutragen sind, die
auf diesen Plätz-en in Zelten, Kr,aftfahrzeugen,
Wohnwagen ,öder 'anderen Unterkünften AUJfenthalt
nehmen;

(3) Das Gästeve�reiichnis' ist . ci�n zilstän.digen
staatHchen Organeµ auf, Verlange11. _zu� .. Ei1;1.sd.cht
nahn,1,e vorzulegen. Die Eintr.agunig,en sind· einJahr 

. na,c�u wei,s�n. . . . 
. 

. ' 

§ 24

. Meldepflicht fiir Person·en, äie init yv.ohnwagen 
. . . �on Ort zu Ort ziehen . . , 

(1) Personen, die mit Zirku1Sibetri-eben -sowiie Per
sonen und deren Beschäfti,gt-e, die in Ausübung 
eines Gewerbe� _mit Wohn\fa,get1.; von Ort zu Ort 
�iehen, hahen sich umgehend, spätestens am Y.or
mitta,g· dem· nach de:m Eintreffen fol,geooen · Tages, 

·; 'bei der für den AQ:fenihaltsört zuständigen. Mel
·; ·desfolle der Deut:s,chen ·. Vol'ksipoli@ei '· zn ·melden.
. • Dabei - sind die im MeldescheiI1· der Be'l11erhergu,ngs

stätt-en · {Anlage)' enthaltenen. An�en· -,erforderlich.
Gl,ei,chzeitig ist'; der'_. nächste· -Aufimfüaltsort be� 
kanntzu,gehen. 

(2) Befindet steh k�ine Meldestelle der Deut
schen Volkspoliilei' am 0rt, ist' dte Meldepflicht 
beim Aooch:riittsbevöllinäichtigten der Deutschen 
V9lkspc;>li;�ei zu __ erfiil�en. 

ß) Di.e ·Meldepflic'h,1 nach Abs. 1 kann'· von ei
nem - ausweis.pfli.chtig,en HaU:sh'altsangehö'r'igen - oder

. vom Leiter bzw'. Inhaber des Betriebes oder Un-

t-ernehmens für die bei ihm bes,chäftigleri, Per
sonen rnü erfüllt· ·werden. 

(4) Unabhängig· von der .im 1',bs.: ). geforderten
. Meld�pfücht müss,en diese Penson,en n,ach § 7 oder 
, .§. 10 gemel_detsein. 

I
l
;. 

. Ub.ertragung von Befugnissen zur Kontrolle 
. iiber dze Einhaltung d�r Meldebe.�timmungen 

§ 25
· Rechte für Beauftragte von Hausgemeinschaften

(1) In Häusern, für die kei:ne PfÜcht zur Füh
. rung von Hausbüchern 'best·eht, . s.inid zm K,ontrnllc 
, über dj:e· Einhaltung· der Meldepflicht a1.11Ch Be
auftragt-e der Hausg,emeins,chaften berechtigt. 

. . 

• (2) In v-olks, und genossen&oh.&f tsei,genen Häu
sern kann di•e Führung der Hausbücher dur.ch Be
aufoagte_ der jeweiligep Hausgemeinschaft erfol
gen, 

(3) In Häusern, i:n denen d&S Hausb,uch nicht
dur.ch .Beauftragte der jeweiligen Hausg,emieinschaf

. ten gefü:tu"t wird, sind d�ren IJeauftragte zur Ein
sicht in das Haushtich berechtigt. ' · 

(4.) 'Beauftragte- nach den Absätzen ,1 un!d .2 has 
ben bei der • K,ontr�lle ü�r die Ei!nhaltung der 

' Me}depfli,,cht· das- Recht, · .si,ch die von· der Deut
schen Volks,polizei nach § 6 erteilten Bestätigun
gen über die Erfül1ung de( Meldepfücht zuT Ei11.J
,si.chti:J.ahme -vorlegen zu - lassen. 

§ 26
Kontrolle dz;i-Qh e;1�ächtigte Personen 

Ol Die Leiter .der V,olksp,olizei-Kre1sämt-er habien 
das Recltt, Beauftragte .zu ermä,chtiigen, ,s�ch zur 
Kontrol)-e üper die ordn,ungsgemäße Einhaltung der 

· Me\depfli,cht d�s, H�usbuch vorlegen zu lassen.

(2) Di-e Ermächtigung ist schriftlich iu etteilen
und VQi: .Einsicht. in das Hau&buich . vorm weisen.

.V. 

Maßnahmen bei Verstößen 'Mgen die Me1deordnung 

; §: ,27 
Zufü�r.ungen 

Die Deutscili:e Volkspolizei kann Personen Zlt

führen, · die •n:ach' ·schriftlicher· AwHorderung ih
r-er Meldepflicht nach den §§ 7, 8, 9, 10, 23 und 
24 nicht na,chgek,ommen sind. 

.. § 2� 
Strafbestimm.unge:n 

(1) Mit einer Geldstrafe Ms zu 150 ·MDN k�nn
bestraft we�den; we·r vorsätzlich steh rücht inner

. ha1h der Meld:efrfsteri'"iin HaU&büch ein- und· aus-
- tragen läßt. · · ' ' 
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(2) Mit einer Geldstrafe bis, zu 150 MON kann
bestraft werden, wer v,orsätzlich ,oder fahrlässig 

1. der Pflicht .zm An- oder Abmeldung mach
§ 7 Abs. 1 oder 3, § 8, § 9 Abs. L § 10 Abs. 1.
§ 16 Abs. L § 23 .Abs. L § 24 Abs. 1 nicht
nachlwmmt;

2. als Eigentümer, Besitzer oder Verwalter ein,es
Hauses oder als Leiter von Gemeinschaftsu:n
terkünften der Pflicht zur Führu:n,g des Haus�
huches nkht nachkommt oder den Verlust
eines Hausbuches der Deuts,chen Volkspoliz,ei
nkht meldet;

3. als Leiter oder Inhaber von Unternehmen,
die der gewerbsmäßigen oder gemein:nützigen
Beherbergung dienen, als Leiter von Zimmer
nachweisen oder a1s privater Zimmerv,ermie
ter sowie als Leiter der fümichtungen von Reli
gi,onsgemeinschaften

'a) kein Gästeverzeichni,s führt oder cUe be
herbergten Personen im Gästev,erzeichnis 
nicht einträgt, wenn er zur Führung eines 
Gästeverzeichnisses verpfhchtet Lsti 

b) di,e Meldescheine der Beherbiergungss.tätt,zn
nicht innerhalb der festgelegten Frist nach
Eintre:ffen des Gastes der Deutsch.e:ru V,olks„ 

p,olizei zustellt;

c) es unterläßt, die Deutsche Volkspoliz.ei über
Tatsachen nach § 17 Abs. 3 u:nverzüghch
zu verständigen.

VI. 

Schlußbestimmuhgen 

§ 29

Verkürzung der Meldefristen und Festlegung 

anderer Maßnahmen 

Wenn die Aufrechterhaltung der öff.entlich�n 
Ordnung und Sicherheit es erfordern, kann der 
Minister des Innern und Chef der Deuts,chen 
Volkspolizei 

1. für bestimmte Gebiete, Krei:s,e oder Gemein
den die Meldefristen verkürz,en;

2. anordnen, daß die polizeiliche Abmeldung in
bestimmte Gebiete oder dLe polizleiliche An
meldung in diesen Gehiet .en von ein,er be,so:n
deren Genehmigung abhän,gi,g gemacht wird.

§ 30

Durchführungsbestimmungen 

Durchführungsbestimmungen erläßt der Minis,ter 
des Innern: und Chef der Deutschen Volks,polizei. 

§ 31

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1966
in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft,

1. Meldeordnung der Deutschen Demokratischen
Republik vom 6. Sept.ember 1951 (GBL S. 835);

2. Erste Durchführungsbestimmung vom 5. Juni
1952 zur Meldeordnung der Deutschen, De�
mokra!ischen Republik (GBL S. 487);

3. Zweite Durchführungsbestimmung vom 11. Ju
ni 1952 zur Meldeordnung der Deutschen De
mokratischen Republik (GBL S. 487);

4. Dritte Durchführungsbestimmung vom 6. No
vember 1952 zur Meldeordnung der Deutschen
Demokratischen Republik (GBL S. 1214).

Berlin, den 15. Juli 1965 

Der Ministerrat 

der Deutschen Demokratischen Republik 

Anordnung 

über die Erfüllung der Meldepflicht. 

Vom 16. Juli 1965 

Auf Grund der §§ 2, 4 urud 29 der Meldeord
nung (MO) vom 15. Juli 1965 (GBL II S. 761) wird 
folgendes ange,ordnet, 

§ 1

Von der MeldepfHcht sind befreit: 

1. Bürger der Deutschen Demokratischen Re
publik, die vorübergehend ihren Wohnsitz
außerhalb der Deuts,chen Demokratis,chen R,e
publik haben und sich mit einer Tagesauf
enthaltsgenehmigung in der Hauptstadt der
Deutschen Demokratischen Republik aufhal
ten;

2. Bürger der westdeutschen Bun,des,r,epublik, die
sich mit Tages,aufenthalts1genehmigun,g in der
Hauptst.adt der Deutschen Demokratisd1en Re
publik aufhalten;

3. Bürger Westberlins, die sich mit einem Pas
sierschein in der Hauptstadt der Deuts,chen
Demokratischen Republik aufhalten;

4. Ausländer, die in der Deuts,chen Demokrati
s,chen Republik nicht nach § 7 der Melde
ordnung gemeldet sind und zum Tagesaiufent
hah (ohne Ubernachtung) cUe Hauptstadt der
Deutschen Demokratischen Republik von West
herlin aus betreten;

5. ausländische Touristen, cUe zum Tagesaufent
halt ohne Ubern,aehtung in die Deuts.ehe De
mokratische Republik einreisen;

6. Inhaber von ausländischen Erlaubniss,cheinen
für Luftfahrtpersonal, Inhaber von Landgangs
scheinen oder Tagespas,siens.cheinen für Bür
ger nordeur.opäiescher Staaten errtspl'echend
§ 17 der Zweit.en Durchführungsbestimmung
vom 16. Scptemher 1963 zum Paß-Gesetz der
Deutschen Demokratischen Hepublik (GBL II
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S. 691), die zum Tages.auf-enthalt ohne Ober- · Nr. 4) Orgel für die Kapelle des Hauptsitzes des
na,chtung in die Deutsche Demokratische Re- Oekumenischen Rates der Kirchen in Genf 
publik einreisen; 

7. Personen, die die Deuts-ehe Demokratische
Republik im Transitverkehr (ohne Obernach
tung) durchreisen.

§, 2 

Bürger der Deutschen Demokratischen Republik. 
die vorühergiehend ihren Wohnsitz in West-deutsch:
land haben, sowie Bürg,er der westdeUitSchen Bun
desrepublik; die mit einer Aufenthaltsg,enehmigung 
in die Deutsche Detnrokratische Republik einrei
sen, können- ihre Meldepflicht nach § 10 der Mel
deordnung bei der für den Aufenthaltsort zustän
digen Meldestelle der Deutschen Volkspoli21ei er
füllen. 

§ 3
D'ie Abmeldung nach der Hauptstadt der Deut

schen Demokratischen Repuiblik . und n.a.ch Ge
meinden in Grenzgebieten Siowioe dile Anmeldu1111g in 
diesen Gebieten nach § 7, und § 8 der Meldrord
nung sind VIQn der Vorlage ,ejmer Zu21ugsgenehmi
gµng bzw. Aufenthaltserla,Ubnis des örtlich ziustän
digen Staiatsorg,ans abhängig. 

§ ,4
Djese Anordnu111g tritt am 1. Jamuar 1966 in Kraft. 
Berlil)., d. 16. Juli 1965 

Der Minister des Innern und Chef der Deutsch. 
Volkspolizei 

C Personalnadirid:iten 

· Der Kirchenmusiker Hans-Peter Günthe r , wohn
haft in Jarmen, Wallstr. 6, ist als Landesposaunen
und Lan:dessingewart für unsere Landeskirche ein
gesetzt worden, Außer der Betl!etfüng der Posa,un.en,,.
chöre hat Günther den Auftrag; auf Einladung der
Pfarrämter Gemeindesingstuinden durch-z>ufüh,r-en, und
sich der Kirehenehör,e in ländliichen Verhältnissen
anzll'I!Jehmen.

D. Freie Stellen

E. Weitere Hinweise

Nr. 3) Kunstdienst 

Evangelisches. K,ansistorium 

ß 11613 - 19/65 
Greifswald, 
den 23. 12. 1965 

Der Kunstdienst der Evangelischen Kirche ist umge
wgen. Die n,eue Anschrift ist 104 B e rl in, August
str. 80 (im Gebäu.de des Hospizes) Telefon 42 6714. 
Wir empfehl,en, in fraglichen Fällen si.ch vom Krnnst
dtenst herat,en zu lassen. 

Im Auftrage 
Labs 

Evangelisches Konsistorium 

C 20910 - 6/65;! 
Greifswald, 
den 16. Januar 1966 

Am 11. Juli 1965 konnt,e im Mittelpunkt des oekü
menischen Hauptgebäudes in Genf ei'Il!e Kapelle ein
geweiht werden, . die Christen aus .al1en Kirchen und 
Bekenntnissen, Völkern u;rid · Rassen zur Anbetung 
und . zum Lohe Gottes dienen wird; denn da.s neue 
oekumenische Dienstgebäude in Genf beherbergt die 
Di,ens1stellen des Oekumenisclien Rates der Kirehen, 
aber auch die des Lutheri-schen W eltbu:n.des,, des Re
:formierten Weltbundes und. anderer oekumerüscher 
Stellen. 

.. NU'Il ist den Kirchen in der DDR die Möglichkeit ge
g,eben, sich an der Errkht1.1ng dieses oekumenischen 
Zentrums durch Aufbringung von Mitteln Z1U betei
ligen 1md zwar da-durch, daß wir die Orgel in der 
neuen Kapelle stiften. 
Diie Orgelba:u.amstalt Schuke i,n Potsdam hat es über
n,ommen, im Auftrage der evangelischen Landes
kirchen Ln der DDR eine Orgel mit zwei• Manualen 
u:nd 15 Register.n für das oekumeniische Gebäude in 
Genf zu · erstellen, deren Gesamtkooten sich auf 
49 000, ...: MDN belau.fen. Diese Orgel wird als ge
meinsame Spende der evangelischen Chr�tenheit in 
der DDR u•nser,en Dank, den wir der Oekumene 
schulden, zum sichtbaren AUl9dmck bringen. Die 
Regierung der Deutschen Demokratischen Republi.k 
hat ihre ZustimmU'ng zur Ausfuhr dieser·Orgel nach 
Genf bereits erteilt, und der Orgielbaumeister, Herr 
�c huke, hat in Genf selber die Planung für diese 
Orgel im einzielnen genau durchber.aLen. 
Wir bitte·n unsere Gemeinden, durch Gaben mitzu
helfen an. dem Bau dieser Orgel. Es roll dies ein 
Dankeszeichen der evangelischen Chri:sten in UIIls.erm 
Lande sein für das, was wir caritativ und geistlich 
v,on der ockumcnis,chen Christenheit in den letzten 
Jahrz,ehnten empfangen haben. 
Spenden für die Orgel in, Genf sind mit Zweckbe
stimmung mit den. K,ollekt,en über die Superinte:nden
tur-en a'n das Evangelische Konsistorium zu leiten. 

D. K rumma ch,e r

F. Mitteilungen für den kirchlid:ien Dienst

Nr .. 5) Die Behandlung der biblischen Schöp
fungsberichte in der alttestamentlichen 
Theologie der letzten Jahrzehnte und das 
Verhältnis dieser Berichte zu den Ergeb
nissen der modernen Naturwissenschaft 
(Von Pfarrer Schwennicke, Bad Langensalza
Ufhoven) 

Aus der Rormulierung des Themas geht bereits 
hervor, daß wir' uns auf die zwei ausführlichen 
Schöpfungsheri.chte in Gen. 1, 1 - 2.4a und Gen. 
2,4b - 25 beschriinken. Denn auch son:st werden im 
AT mancherlei Aussagen üher die Schöpfung Got
tes und sein Schöpfungshandeln gemacht, z. B. 
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in den Psalmen (vgl. Ps,. 8 und P.s. 104), im 
Buche Hi,ob un.cl in g11oßer · EindrückHchkeil bei 
Deutemjesaja. Aber an all diesen Stellen handelt 
•es si,ch um keine s,o ausgeprägte „Lehre", wie sie
ja gerade in Gen. l und 2, v,or allem aber .in
Gen.. l - 2.4a geb,oten wird. Zumeist s,tehen die
Auss,agen außerha'lb der Genesis ganz und gar im
Dienste anderer theoLogi<s,cher Anlieg,en Cs·�e stehen
z. B. in Hymnen ,oder bei· Deuterojesa.j.a z. B.
dienen ,sie dariu, das gegenwärtige , Gesd1.ic11lshan
deln Gottes zu verdeutlichen oder glaubhaft zu
machen). Freilich werden wir noch sehen, daß
auch die Beri.chte von Gen. l und 2 eingebaut sind

· . .in und eingerahmt von dem Bekenntnis zu Jahwes
· gmndlegendem u�,d mächligem Handeln ,ain seinem

Volk, mit dem er sich durch einen Bundes,s,chluß
verband. Darum muß der erste Teil unserer Dar
legungen handeln v,on der: Stellung der beiden bib
lischen Schöpfongsherkhte Gen. 1 · und 2 ·im Ge
·schkhtswerk des Hexateuch und von dem V er
häältnis der beiden Berichte rneinander nach Her
kunft und Inhalt. Der zweite Teil 'Wi:rd dann auf
die fünzelauslegung der beiden 'liexte' näher ·ein
gehen*), wä'lirend sich der dritte Teil mit der Ge
samtau,sleg:ung der beiden Berichte befassen wird. 
Und schließlich wird der vierte Te1il der Frage 
nachge'hen, in welchem Verhältnis die Aussagen 
der Texte zu · den Ergebnissen der modernen Na
turwissenschaft stehen. 

* Literatur zur Auslegung von Gen. l und 2:
1. G. v. Ra,d, Das erste BuchMos,e im ATD Bel. 2-4,
2. G. v. Rad, Theologie des AT, Bel. L
3. W. Eichi'oclt, Theologie des AT, Bel. II.

Teil I, 

a) Die Stelllung der beiden biblischen Schöpfungs
berichte in Gen. l und 2 im Gesc11i,eht.swerk
des Hexateuch

b) Das Verhältnis der beiden Berichte zueinander
nach Herkunft und Inhalt

Der Glaube Isra:.els setzt - neutestamen:tlich ge
spmchen - beim 2. Artikel ein, nkht bei der 
Schöpfung, s,pndern bei den gescMchtHchen Erlö
surlgs- und Rettungstaten GotJt,es. Israel fand den 
Grund seines Glaubens v,or ,allem in dem Heils
handeln Gottes in Agypt,en 'und· am Schilfmeer. 
Immer wieder· wird im gesairnten AT auf , diese 
Wunder Gottes hingewiesen. Vl=!rhältn,ismäßig früh 
angelaged sind dies'en St.offen die zrnnächs,t selb
st'ändi.gen Traditi>one11 vom' Buridesschluß' am Sinai, 

'vmi Mose 'und, von· der· Landnahme sowie die Er-
z•ählu1rigen von den· Vätern. In de·h letzigena'n,nt-en 
Erzählungen wurde di,e Erwählung ,Israels in eine 
weit vor der ägyptischen . Sklaverei liegrerude· Zeit 
vorverlegt, wehn sich m:�ch · glekhzeitig in, ihnen 
spätere gescfüchtli,ch� Erfahrungen Isr:aels mit sei
nem Gott wide;sp1egelteh. Nü,dergdegt i<s,t . diie ge
s�nite TmdiUon einsdi1.i'.e�H,ch ihrer ,redakti,onel
lei;i V,erklamm:erung in 'dem gew.a.lügen Ges,chi-chts
werk. des Hexateüch 'und den 1hm. folgenden: Ge
schi,dH<sbücheirt des AT. Der, Hexateu1ch �erfällt 

in der Hauptsache in drei Qaellens,chriften: Jah
wist (J), Elohist (E) und Pries,ters-chaft (P). Wäh
rend . J wohl in der frühen Königs.z�it (SaLome>) 
entsianden is.t und E aus einer etwas späteren 
Zeit stammt, dürfte P s,eine endgüh,ige Ges1talt ,erst
in nach exilis,cher Zeit (vgL � Dtjes. i) gefunden ha
ben. Damit ist noch nichts über das Alter des 
in · den Quellen verarheitet,en Mat,erials g,esagt; 
diese Stoffe sind z. T. uralt und sind bereits über 
Jahrhunderte hinweg (mündlich) trndiert worden. 
P. kann also , z. T. älteres Material enthalten als
J. Das ist wichtig für die re-cht,e Eins,chätzung der
heiden Schöpfungsherichte in Gen. lf., von denen
· der erste P, der. zweite , J zU1zus,chr,eiben i.st. Di,e
Darstellung von J in Gen. 2,46 ff wirkt im g.anwn
urtümlicher, denn si,e umgreift nur mehr die Um
welt des Mehs,chen, nkht · wie P in Gen l den
· ganzen Kosmos, und • J vermag den Anfang des
Schöpfungsvorganges nur durd-i .abistrnhier.ende Ne
gationen darzustellefl, während hinter der Erzäh
lung von P schon unaus,gespro-chen die creatio ex
nihilo steht. Auch über da,s Schöpfungshandeln
Gottes selbst vermag J noch nkht s,o vergeistigt
zu sprechen wi.e P (dort kürnstleriis,ch-bildneri
sches· Schaffen, hier Schöpfung durch clais Wort
oder auf andere unanschauHche Wei:se, wofür gern
das Verbum ,bara' verwendet wird). Und dennoch
ist in P, das im ganz,en jünger ist, uralt.es astro
nomisches Wissen verarbeitet worden, das Israel
sicherHch nicht erst im ba:hyloniisidhen Exil vermit
t-eh bekam, sondern wes,entlich früher bekannt
war. Freilich haben die dmch die Pdesterschaft
tradierten Stoffe eine ganz spezifische Umarbei
tung und Durchdringung vom J ahwe-Glauhen her
.erfahren, die verglichen mit allen Schöpfungser
. zählungen und -mythen der Umwelt einmalig i:si
(über das Nähere vgl. Teil ID. Da,s naturwis,s,cn
schaftliche Wi.s,s,en cl1ent. überhaup1 mehr �der
weniger nur als d1e Form oder dais• Material für
die, Glauhensau.s.sagen. Damit soll allerdings nicht
hehauptet werden, da.ß diese allein das W,e,sen
liche dc-r beiden Berkhte darstellen, sdhstver

, stäncllich vermitteln cli.e Berichte auch das Wis.sen
der damaligen Zeit. Aber daß Israel mit den vor
gefunden,en , wisserns-ch/:lftlichen und, mythis,chen
Stoffen sehr souvera.1 umgesprungen foit, zeigt
allein schon die Tats,ache, daß es zwei so unter
schiedliche Schöpfongsherichle, wie s,ie Gen. I
und 2 sind, unmittelhar nehenern,mrider ertragen
konnte. Daß die beiden Schöpfungsberichte ganz
und gar vom · Glauben Israels · geprägt' sfod, be
deutet des Näheren, sie sind auf dem ·Hintergrund
des erlös,end'en · Handelns Gottes in der Ge,schich1,e
zu sehen: Da,s ist tnit Händen zu greifen hei Deu
tewjesaja, wo Schöpfung und Erlösung teilweis,e
geradezu auswechselbare BegriHe' sirnd. DarL1m

· sind die beiden Schöpfungsiherichte unl.ösbar mit
dem Geschichtswerk des Hexaternch verbunden.
Daher w,ollen die Beri<chte selbst als Geschkhcs
darstellungen verstanden sei.n. Sie wend.en sich
entschieden ge·gen ein naturhaftes Kr,eisdenken
·ewiger Wiederholungen'.; ' vielmehr erfolgt die
Schöpfung fo einer eirideuti,g gerichtet,en, nkht
umkehrbaren Z�itlinie, die s,og,ar' impHzit · s,chon
auf eine Vollendung hinzielt - innerhalb des AT
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auf Bundesschluß, Sabbat und Ruhe im verhei
ßenen ·Land, im Blick auf das NT auf di.e Ruhe
des Vol�s Gottes in der neuen Schöpfung (vgl. 
(Hebräer'hri,ef). Wie kam es aber dazu, daß Is
rael vom G�uhen .an den .Gott des Bundes fort
schritt zu -dem Glauben an -den Weltschöpfer?
Nun; von dem Glauben ari den Herrn, der die
Völker nach seinem Willen so regiert, so da.-ß 
diese 21um Heil (oder •. Unheil) Israels dienen müs
sen� war es nur noch ein verhältnismäßig kleiner
ScliriH 7JU der Gewißheit, daß dieser große Herr' 
der von vornher.ein mehr war als ein Volksgötze, 
auch der Schöpfer der ganzen Welt ist. Außerdem 
zwangen die . Schöpf,ungsmythien der Urweh Is- •
rael ger�:ru die Auseinandersetzung. mit der Fr.!1.
ge B!uf, in welchem Verhältnis die Welt zu Jahwe
steht, Daß des weiteren di,e · beiden Schöpfungs
berichte mit der Urgeschichte in Gen. ·. i .... 11 der,
Vätergeschichte vorgeoou,t WuTde. hat si,ch wohl
8!us den Väter,erzählungen fast mtt Notwendigkeit
ergeben, Die Offen'barung Gottes und die gnädige
äiwendung zu den Vätern bedurfte einer Begrün
dung in der vorausgehenden Geschichte. Gemde 
da21u. -eignete sich .aber d1e Urgeschkhte Gen. 1-11
bestens. Dadur-ch ,erhält· der Rtlf Gottes an Abra
ham :erst seht entschei.dendes'>Gewicht. 

TE;?il II, Zur Einzelauslegun.g v-�·n Gen. 1-2,25. 
V. 1 ist al� Oberschrtf t ·· über· die erste Schöpfungs
e:rzäh1tmg z:u werten. '.Schon· die Uhersc�rift macht
deutlich, Gott als der Schöpfer steht :allem Ge
schaffenen in Distanz. gegenüber, er ist'sein sou
verärter Herr. Gen: 1 bietet · im Unterschied !tur ·
Umwelt keine, ·Theogonie! Hier. ist bereits diie 
Schöpfung aus dem Nichts �iigedeutet Garn An
fang!). An· diese Wahrheit. vermag sich freilich 
der alt. Erzähler nur mühsa,m heranzutasten. da
.her wird in V. 2 die mytbo1ogische Vorstellung 
vom Urchaios verwen,det. Man versucht gewisser-

. maßen hinter den Anfang zurückzugehen. Zu-.
gleich spricht sich in V. 2 die Erfährun,g .aus, 
daß der Schöpfung das Gestaltlose des Chaos ge
genübersteht (vgl. v. Rad ATD, S. 38 unten), das
jene .. ,ständig bedr-qht., Aber Br bewa:lµt seine

· Schöpfung ·ständig vor· dew · Rückfall in. da.s Chaos. 

· Na�h V .. · 2, ist da� Lid�1" das erste .Schöpfongs
werk, das muß, so. sein, da· -� Licht allein · die
Gestaltlosigkeit d:es · Cha.ot�hen aufzuheben ver
mag, wie in der Morgendämmerung für jeden

'Menschen anschaubar wird. Oas Licht -wurde dur.ch
· d.a,s Wort geschaffen. von . dieser theologischen
. Aussage muß wohl eine Verbindungslinie mm Jo
haililies-Evangelium �rogen �erden. man 'VeTglei
che loh .. 1, 1-4! 
In V' •. 4 wird vom Lieht gesagt, es sei gut; gemeint
ist: �weckmäßig. Das Cha<is der Finsterniis wird
zwar nach V. 5 ooch be1assen, aber es wird heil
aam hegreIWJt ·. und muß der Schöpfung dienen 1 · 

V. 6-'-10. Es erf11lgt nun{die Schöpfung ·der 
Rackiea, die wörtlich ii�setzt ·�s „Festgestampf
te", die „.13lechschale'' bedeutet, welche auf. vier 
SäUl,en aof den Ecken.' ruht •. Damit werden die 

. Wasse� g�schied�n. hna . �s wird auch 'hier das 

Chaios heilsam begrenzt <Die &intflut läßt das
Chaos wi.eder zurückfluten, indem die Fenster
des Himmels geöffnet wer-den . UIIld die Wasser 
des Himmelso:zean sich mit dem Wasser unter 
der „Feste" vereinen). Die Feste. wird nicht durch 
ein Wort Gottes hergestellt, sondern Gott „mach
te'' sie; jedoch darf man auth hier nicht daran
denken, daß dazu bereits Materi.al vorhanden 
war. Das Werk des zweiten Tages k-ommt erst
am dritten Tag zum Abschluß, Das Wasser wird
an den Grenzen der Erdscheibe in Schach geh.al
ten. 
V. U-13: Am dritten Tag wir� noch die.Pflanzen.
weit geschaffen, und·. zwar durch , Vermittlung der
Erde. Wkhtig ist, daß Gott den Pflanzen die
Kraft der Vermehrung ei.npf1a:n;zt. 

V. 14-19, Der vierte Tag bringt die SchöpfUJllg der
Gestirne und die Festsetzung ihr-er Bedeutung für
das menschliche Leben. Hier wird bewußt unmy
thisch von Sonne und Mond als Lampen gespro
chen, ihnen gebührt im, Gegensatz zur religiösen
Umwelt Israels keine göttliche Verehrung. Sonne
und Mond herrschen zwar über Tag und Nacht,
aber im Grunde müssen sie nur dienen! 

V,· 20-23, Am fünften Tag werden die .Seetier,e 
und Vögel geschaffen, im Gegensatz :llum Pflan
zenr.eich ,wieder direkt von Gott, ohne V,ermitt-

. lung' <baraJk Sie werden mit' einer besonderen Zeu
gungspotenz versehen! 

V. 24-25, Als erstes Werk des sechsten Tages
werden die Landtiere hervörgebracht: sie sind
ganz an die 'Ijrde gebunden,· von ihr emp,fangen 
sie das Leben. Dazu steht die Schöpfung des Men
schen in V; 26 ff. in schärfstem Gegematz, der
Mensch steht .in der gesamten Schöpfung am un
mittelbarsten zu Gott. 

V. 26-28: Go'tt schafft die Menschh-eit als. 2 .
Werk des sechsten Tages. (;ad.am' ist als Kollekti
vum mit Menschheit zu übersetzen!). Hier kommt
Gott zum Ziel seines Schaffens; darum wird ,barn.'
dreimal gebraucht. Darum . wird GoUes letztes
Schaffen au,ch besonders e.4tgeleitet, .,La.sset uns 
. .. ". - Der MenB&. ist Gottes Bild. · Auch Jn
seinem Leib ist der Mensch el,ohimgestaltig, den 
„Engelgestalten" entsprechend, die Gott vor der 
Schöpfung des . Menschen als seinen königlichen
Hofstaat anspricht. Er selbst bleibt im Hinter
grm;id, vgl. · J es. 6. Die Gottähnlichkeit habe.n wir
also durch.aus. nicht nur in der . Geistigkeit des
Menschen zu, sehen; :Anderersei1Js meint diie Eben

, bildlichkeit sicher auch das Personsein des Men-
schen; er i..st für Gott ein Du, das ihm antwortet 
und daher il!UCh Verantwortung trägt. Damit hängt
nun auch die Bestimmung des . Menschen zusam
men, ,er .soll über die gesamf.e Schöpfung herr
schen. Letzten Endes ist seine Herrschaft freilich 
Dienst, denn wir müssen ihn einem Mandatar 
vergleichen.· . de.r . seinem hdmmlischen: Keiiser Re
chenschaft schuldet.. Der Mensch ist ·von vornher
ein. a,ls Mann und. Frau. geschaffen. Auch diese 
Aussage verwehrt eine· dir.ekle Beziehung der Eben
bildlichkeit. iin J,eihHchen auf Gott· selbst. 
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V. 29 f. Der Mensch erhält die Pflanzen zur Nah
rung; tierische Nahrung wird erst im no,achitischen
l\on freigegeben. - ·
V. 31, Die Schöpfung ist rein und sehr gut aus
Gottes Händen hervorgegangen. -,-
Gen. 2, l-4a: Für die Vollendumg des Schöpfungs
werkes wircl ein ganzer Tag henötiigt, sie stellt 
daher nicht nur ein Anhängsel dar, sie hat eige
nes Gewicht. Nlfn befindet, sich die . Welt nicht 
mehr im Geschaffenwerdeni Gott heiligte die 
Ruhe. d. h. er $0ndert .ein besonderes Heilsgut 
aus für die. Welt. das erst durch Christus seine 
letzte Erfüllung findet. Siche�lich ist es nicht zu
fällig. daß für den letzt,en Tag die. abschließende 
Tag-Nacht-Bormel fehlt, der letzte Tag also offen
bar als niclit hegrenzt zu denken ist. -
Gen. 2, 4hff. ist eine hi,.ntergründige Erzählung· 
von Tatsa.chen, wenigier lehrhaft als Gen. 1, mehr 
bildhaft (vgl. die unten giemachten Ausführun
gen )l Niclit die ganze Welt tritt ins Blickfeld, 
sondern die Umgebung des Mem,chen (adam und 
adamahl), Den Urzustand sucht man· durch ein
fache Subtra�Honen zu ,ermitteln, daher wird nur 
der Zustand der Wüste beschrieben, die vom 
Grundwass,er etwas, befeuchtet wird. - Aus der 
vorhandenen Erde bildet Jahwe den Menschen, 
-der aher erst durch die eingehauchte schamah zu
einem Lebewesen wird. -'. Edien, in den Gott den
Mens,chen setzt. ist als Nutzgarten vorzUJS,tellcn,,
aber ein heiliger Bezirk, in dem Gott gegenwärtig
Jst�
In V. 10-14 wird .eine archaische Erdkarte ge
zeichnet. Auf Einzelheiten können wir hier ver
zi.chten. -

· In V; 15-17, Der Mensch soll den Garten be
bauen, ·er st,eht damit in einem Dienstverhältnis
zu Gott. Der Gehorsam gegenüber Gott wird
durch ein V erbot a.usdrückli<:'h untermauert; es
weist schon auf dle Sündenfallgeschichte hin. -

1 

V. 18-20, Die Einsamkeit ist für den Menschen
nicht gut; er braucht eine Hilfe, die· ihm
entspricht. So formt Gott zunächsit die Tiere. Der
Mensch benennt sie, ai}J,er sie sind noch k,ein eben-
bürtiger Beistand. -

V. 21-25, So kiommt es 2,ur· Erschaffung der Frau.
Gott ließ au;f den Menschen einen .· Tiefschlaf
fallen; .er . duldet bei seinem · Wirken kein Zu
schauen! - · Die Erschaffung aus -einer · Rippe will
wohl erklären, warum der Mensch unterhalb der
Brust keine weiteren Ripp.en mehr besitzt, zu
gleieh -soll sie wßhl einen Hinweis .au,f die Ge
schlechtsgemeinschaft v.on Mann wnd FI:au geben.
Dieser and,ere Mensch- entspricht · deßl ¼m,. das
wird an der Wortbildung deufüch, 'i.esch und
'ieschsc.hah. Weil Mann ,und Frau kraft der Schöp
fung Gottes, &o verbunden. siil,d, • desh,alib drängen
sie so sehr zueinander. -

Abschließend· läßt sich zur ·2. ··Schöpfungs.geschi.ch
:t.e feststeUea: Sie is,t nkht um i'lu;er s..elbst willen 
eriä:hlt sondern ißl . Bl� .-u.f Gen,. 3; mit dJesem
Kapitel ist sie flli;fs engste verknüpft. -

Teil ll/1 Zur Ges.amtauslegu.n,g der beiden Schöp
fungsberichte 

Die Eins.tellung des ersteii. Beri,chtes nach Schöp
fo,ngswerken ist überhöht, ja in gewisser Weise 
dur,chkreuzt v,om 6-Tage-Schem{I,. Dadurch soll 
nochmals die Einmaligkeit des ganzen Geschehens 
unterstri,chen und gegen alles mythisch-naturhafte 
Kreisdenken endgültig abgeschiirmt werden.· Der 
erste Schöpfungsbericht weist offensichtlich eine 
Stufenfolge auf, sie beginnt mit dem Gottfernsten, 
der Bänrli.gun.g des Chaos, und· steigt zum Men
schen auf als der g,ottunmittelbärsten Kreatur. Der 
Mensch steht an der Spitze einer Pyramide. Im. 
zweiten Bericlit dagegen befindet sich der Mensch 
im Mittelpunkt eines Kreises, um den Menschen . 
herum haut Gott ihm eine Welt und seinen· Le
bensraum. So wird hier die Einzigartigkeit des 
Menschen ganz anders, betont. -

Teil IV, Das Verhältnis der biblischen Schöpfungs
i:,erichte zur modernen Noturwiss1:Jnschoft. 

V:on dier marxistis-chratheistis,chen Seite wird heut,e 
vilelfach behauptet, die ,biblischen .Schöpfungsbe
richte seien heute endgültig er1�digt, weil sie· ei
nem "überholten Weltbild verhaftet ·sind; Auch sei 
damit diie Rückständigkeit des Glaubens erwiesen, 
der noch immer.. an . überholten Ans.chauungen 
testhalte. Nun - daß das Weltbild von Gen. 1 
_u:nd 2 "{ür uas mo,d,erne Menschen keime Bedeutn.mg 
mehr hat, steht außer Frage. Als Glaubens zetl8nis 
behält Gen. 1 f. jedoch au,ch in dem veralteten 
„Rahmen" durchaus seine Wiichtigkeit. Das. wird 
unti.en an einzelnen theoLogisc'hen Auss,a,ge,h der 
beiden Berichte IUl(jhgewiesen. Daß die betden Be
richtie bestimmten altertümli,chen Vorstellungen 
vier,bia,ftet sind, war schon für den Bibelleser des 
Altiertums von zweitrangiger Bedeutung, was daran 
zu sehen ist, daß zwei Berichte, die wissenschaft
lich gesehen einan.der völlig ausschließ-eo, unmit
telbar hintereinander $te'he'l).

'. 
Auch h.at der GJ.�uhe 

an Jahwe den. zugrundeliegenden Stoff völlig ent
mythoLogisiert, was erneut heweisit, Nicht das, Ma
teri.al. w.ar entscheidend .. s,ondern dtie mit sieine1r
Hilfe gemachte Glaubensaussage. Denno,ch enthal
t,en beide. Berichte Angaben l).nd Beo9a,chtµ7ige:n,
dte gerade von der Wisse�chaft .her gesehen 
immer gültig bleihen werden. Die&e sehen hi,er in 
einer kur�en· Ubersieht zusammengestellt. 
In Gen. L l werden Himmel und Erde offen
si-chtlicli. als g1eichwertige Schöpfungen betraichtet; 
auch der Himmel ist der göttliichen Sphäre nicht 
nähet, modern g,esprochen, auch die Himmelskör
per enthalteli dieselben Stoffe (Elemente) wiie d.iie 
Erde. Wenn i

ß

. Gen. 1 dem Himmel ei,ne ga.riz, und 
gar dienende Rolle gegenüber der Erc,.e zug,ew1esen 
wird (vgl. V. 6 f und V. 14,--18), so ist a:uch di,es 
.heute noch gültig: wie sehr ist doch .alles, Ge
schehen auf der Erde vom übrigen 1',os;roos,, zumin
desten vom Sonnensystem .. und der Milchstraße 
4ibhängii! Vielleicht •stellt sieb a,u,ch noch einmal 
heraua, daß selbst �te fernen Sp.irab1.�l für dien 
3ei;,tand der Er<le nkht unwic'h.tilg sind.. - N1,1:ch 
-Gen� 1. 3 war das L�ht d.il.s erste Schöpfungswerk;
di,eser Gedanke ist ,ge.radezu roiodiern., �bien ja. Lß.t-
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sä-chlich al1e Prozesse im Kosmos ·unter · AlliSSen
dung von Strahten aller Art (danmter auch Ucht) 
vor sich, Das Licht stellt einen lc,Qnstitui.erten Be
standteil 

0

der Schöpfung d�r. letzte� Endes, i� ja 
die . gesamte Materie ni,chts an�er,f:!s als _ . , gefrore
nes" Licht, wie es Bemh. Bayink einmal . ausge
driic.kt hat . ..:.. Nach Gen. i .  9 sammelt sich das 
Wasser der Meere et.St nachtr.ä'gUch;, .das e_nt
sprtcht . dur,cha:�s den heutig�n nµt:un\'.issenis,chaft
licbien Theorien, er.st nach der Abkühlung der ,E�de 
und ihr,er Atmosphäre bildet si.ch Wasser , das' skh 
dann niederscplägt,. Daß das W a�.er fü,r da,s Le
ben der Pflanzen tinbeµtngt nötig i�t. war dem �n
iiken · Menschen selbstv�rständlkh ebenfalls, klar. 
D�he.r , läßt der Erzähler di� Pflanzen erst nach ' der 

Sammlung der __ Meere hzw, , nach der B,efruchtung 
der trocknen . Erde. (Gen. ''t, 10 f und 2,. 6 u. 8) 
entstehen . :Noch erstau�Hcher is:t aber 

. 
in Gen'. 1 

dte Tatsache, daß der Erzähler die Natur · s tufen
weise, zum jeweils ' Höheren . fortschr-eitend, . · ent
stehen läßt, wie es uns ja au,ch die ; Entwiicklungs-
1ehre in frefüch veränderter . Form. zeigt. Per, End
p�nkt , .ist Hach Gen., , 1 :wie n�c}:i der . En,twick
lungs1ehr,e der Mens.ch ah, clie hq,ch.ste Spttz·e . 
Vom _antiken Menschen wurde . außerdem klar ,er
fa.ßt. . daß , in , der . · schöpf:ung Kräfte . . ,�tli,alten si:nd,
d�� aus ·.sich heraus , neues Leben o,df!:r andere 
Ki:äfte h(!rVlOrbringen. Gen. , l .  ll f. und . 1 , �2 u. 
28 a . .  So , klin:gt.MGr . b�reits der moderI.J.e ß:egriff 
de·r nafotra an . .  - Pie A,u<js.ag�I,l·,, die' in Cen., l UIIJ.d

. 2 .üher den Menschen gema.cht werden, sind erst 
;,e,cht modern und hab:en bleib,enqe Gül tfgk��t, . 
a) 'tler Mensch '  i st · clur.ch seinen· . Körper der Erde
v,erhaftet (Gen. 2 ,  7·a und ., 3; 1 9 bl ,  :freilkih: · wird
g,erade :auch ni-cht • ühersei}eni daß: der Mensch
(dur-ch den göttlkhen Odem) · mehr ist als Materie,

· ,eben eine lebendige Seele (Gen . .  2, .7 cl·, Di-e mo
derne · Einsicht in , die 'Einheit : von Körper, Seele
lrhd Geist Wird schon hier ünterstriichen.. Das Be

• . sondere · des ·. Meas'chen • ·  wird a�,ch. · fa. derri Auftrag
Gott:es an den Menschen erka.nnt , · · 

' b) d�r. Mensch .'hefierrncht die Natur ' (GerL ' l ;  28 hl ,
�nd •er ooll die  ihm �-nv�rt.raüten' Güter . durch '

' dte Arbeit 'J;;,ewahren (Gen. 2/ 15) . .  : ' ". ' . ' 
,et W,1� . seh� ' z,ur Se1näc'htigung' ·�c{r' : Weh , ·cH� Spra-
che gehört, 'weiß ·be.reits Gen.. 2, . 19 ,  . , ·

' ( 
. • . 

. . • . . . 
·. .. • ·. • ' � . i ' : ) ' t ' ' 

d) In Gen. 1 w:i.:rd die • Frau · .  völl ig gleichwertig
, n•ehen, , : clen ·Marrn : gestellt; . .  #i, _Gen, 2 wird inehr
· diie el.)gänzende Andersartig�eit der Frau l:>et:ont

(Geµ,,. , 2 , . 18 ,U: . ,  2 3 .f. l .  Damit. heweg_eq , sicl,l die . lilb-
. · Hken, Er�ähler in Gedankengängen, .cli .e ihre uber
•21eitlich,e , GQ.lti,gkeit besitzen. ;Da,zu. gehört a1J<Ch .der 

Gedan,ke,, ·claß. , dfo: i[(inder - ihre · a,lte 'Bamilie: , .v:er
.lassen, .werm sie ; eine , eigel)le grii;nden (V. 24 a) . -

. WH,i schon 'oben· betont/ wi'td doow:c'h. · 'wrß• ·die 
Schöpfongsberichte mit · den übrigen' EI'2lählu:ngen 
von: Götfos 'Harid�itl ' .atL seinem Vo1k "verklammert 
sföd." · c:lil� 06scb.khtlichk:eit' ' des ; N aturge�,chehelllS 
Rervotgelibben, Dieses ' Mome'nt ist , ja 'in 1 defr • Be
richt,en selb�t nti;c}i "schein ehthälten: ,:nie moderne 
'N�turwi.sse'nschafr kann 'die�e Au:Haissil!ng ' nut, : he-

. �tätlg,eri 1 'C�gl'/�'die; ' forschilngs�r,gebniS1se '  der 'l\stro

. no'rli:icC der Gel61ogie- ü:11:(f P.Mäontofogie) ., --' · 

, W-enn wir - eben darlegten, daß manche Naturer
kenntnisse , des Altertums den heutigen Borschungis
ergebnissen niicht nachstanden, oo soll clM keines
wegs heißen, daß in der W elt.ansicht zwischen. da
mals und heute fetztlich doch kein� Unterschiede 
bestünden. Dte obigen Darlegungen solHen keinen 
V.ersuch ·· darsteJl.cm, die · Aussagen der . Ber1chie in 
Gen. 1 u. · 2 mit den heutigen Bci:rs.chll'ngsergeb
nissen hatmionisier,en zu wollen. Vielmehr 2ietgt der 

· V,erglei.ch ,erhebliche Unterschi,ed,e, &her dte Dber
einstim•mung , oder di,e A.hnltchkeit man.eher "'Aus
sagen heute und damals führen uns vor A:ugen ,
wte  reiich· schon im Altertum • die KeilJlltnis des
Menschen v,on der Natur . war. Werden schon
von · ·  den natutwissenschaftlichep. Forschim.gsetgeb
niss,e,n des Ahertums, die in Gen. 1 u. 2 ve,rw,ertet
worden sind; eine · ganze Reihe v-0raiussi.c:htli.ch . nie
wi•eper : auß!!r • Kraft gesetm, so gilt dies• erst !'!_echt
VoQ:P. den theologischen . Aussagen. sofern , ste �h.rer 

V:e�haf.tung an ein ,bestiillmtes . Weltbild en,tkJ<:!idet
. werden. Hie,r �ei-gt si.ch, . wie wenig . �tic;hhaltilg die
Behauptung von cler Rücksiä�digkeiit des Glau�ens
und der vollkommenen We.rjlosLgkeit . der bibli
schen SchöpfungsberH:ht,e . ist , ,  Auch . hier seien
etnzeln,e bleihende Thoo1ogumena kur:i; . zusammen
gestellt. Wir beginnl;!.n mit den Aussa.gen, über den
Menschen. .

. .  

· a) · Gott ha,t den Menschen • als höc:hstes Ziel der 

· Schöpfung s g,escha:ffe'n, .-er· ist sein Bild . (vgl . NT
Jesus als die eikon theou!) ;. Gott hat ihn ini • ein
Gehorsamkeitsvethältnfa 'berufen · Und zu seinem
Mandatar und V,erwalter auf Erden ei,n,gesetzt.
Audi das : Zeugnis über d,,e gqttli.che Stiftung der
Bhic und i11ren yon _Gott, g,egehenen · S-i'.rnn wird nicht
w1eder ungültig werden.
h) ,Go,tt und Wdt .steheil i1n. einem . gesdüchtlichen
Wec'hselverhjiltnis;  Gott führt . die Welt auf . ein
eschato},ogisches• Zid hin (Gen. , 2 1 1 � 4  ä) .
•ol ' füe • übrige Schöpfung ist so · gestaltet ,  daß sie
dcni Me·ns.chen ' dien'f : 'L: Uer Wcchs-el \'On Tag mnd 
Na.wt , .,cqtspr�ht dem . men1,,chUd1,e,n. Le'ben,�rhy,Lh-
m:u.s·. · 

• ·2 . Das · ·  Wasser • :aien.t ,ebenfalls ·.· den. · menscililichen
Lehen;sbedütfoiss-en (Gen:- 2, 10) , ·Bewässerung ,von
E'den.  Au,c'h wird das Was,ser als · chaotisches
E1ement hin fer 11nübersteiglich,e .Gr-enizen verwie
sen. Fl,ut� thui ' Dberscliwj:!mmii.ng�katast�pp:Ji:e11i al-. 1e{ Zeiteri hew:eis•en. 'wte n,otwendig :es ; · ist; . . 'daß
Gott di,e· aÜes ! ins · d1aos '�tiirzen<le 'Gewalt . des 
W asS<e�� ._l'.m ' Ca�zen i�ndigf h�t: . , ' . ·, 

' 1 • • 1} , • � 1 , • 1 • 

· 3. Der Mensch brauicht 'zum , Leben das, Licht.- vgl.
. · -Gen, , : 1 / 3· u. . 1 , , 1 4 'ff. · Dl).s · Udh.t ist 'SlO w:iichtig„zum

Leben; daßi s1_ch1 Jesu,s - iin fohi-Evgl. <&ls das .Wahre
. Ucht 'der ,Menschheit bezeichnen kann, , , - ,Wo : der
g1äuhi!5'e NaturwissenStch:aftler 'hieute '  nach Fakten

.. : suchte; ' • die , von Gott · ,ganz · :offerisi:chtli-ch auf die
· · ·Hitisteriz' 1 d·es 'Menschen un-d ·sein Wohl, au.sgierich-

t,et sind, würde er zweifellos i ein V,i.elfoches der
. biblischen Bezüge · erkennen.

' . ' . ' ;. ' ' : / � i ; ' \ ' ' . ..., ' .  <. f"" ' • '  ._ . , '  i :

· d) · Gotf,schä:fft arualogtelos, - er schafft :völlig · un
" ansohauHc'h dur:Ch das ,'Wott , al.!S -cliem: :Nicht1L Da

rum i.st atich ; der : Anf�g der · Zeit im göUJdichen ' 
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Schaffen begründet. Gott ist al.Slo nociht einfach 
n:ur die causa prima,. was das V-0,rhao.demein von 
Materie und Zeit v,or.ausseti.te/ Gott ist aUtCh des
halb nicht nu,r die causa p r i m a , weil s,ein Schaf
fen gerade ständig in, mit und imi.ter allem 
natürHchen Geschehe!). erfolgt. Gott benutzrt die 
�äfte, die· er. in die vorhandenen Geschöpfe hin
eingelegt hat (vgl. die Funktion der „mütterlichen" 
Erde, vgl. die · Zeugungskräfte der Pf1anZ1en, der 
Ti.ere und des Menschen). So :l'leigt unis der bibli
sche Erzähler, daß das Schaffen· GotteSJ nicht 
durch di,e m,odernen Begriffe vom Naturgesetz 
und von der Entwicklung in Frage gestellt wird, 
Gerade inmitten von Gesetz und Entwicklung 
wi-rkt der lebendige Gott, der ja auch dii-ese erst 
,in Kraft gesetzt hat. -
So läßt s1ch über das Verhältnis der biblischen 
Schöpfungs.beri:chte zur . modernen Naturwis-sen-

. .schaft abschließend folgerndes sagen, 

Das Glaubenszeugnis Wird durch . die Naturwiissen
schaft k-eineswegs in Frage gestellt. Vielmehr et
hält di,e Naturwissenschaft durch die theologischen 

Aussagen eine Ergänzung. die S!ie aus sich sdbst 
nicht zu geben vermag und .auch rucht geben darf. 
Denn wo sie das versucht, überschreitet sd.e ihre 
Grenzen und verfä�t ihre ETgebnisse zu einem 
weltanschaulichen .Diktat. 
Wo jedoch· echter Glaube·· herrscht, bewahrt er· 
g,erade die Wissenschaft vor der Verfälschung ih
rer Ergebnisse. Au,ch hier gilt das Wod aus dem 
Joh.-Evgl.: 
„Wenn ihr bleiben werdet an mclner Rede; so seid 
ihr ill Wahrheit meföe Jünger Ulnd werdet die 
Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch 
frei rna-chen." (foh. 8, 31 b u. 32). 

(Aus. dem Amtsblatt der Ev.Luth. Kirche M&:k-
1enbiu:rgs.) 
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